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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

01.06.2006 

Geschäftszahl 

2005/15/0089 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2003/15/0100 E 31. März 2005 RS 3 

Stammrechtssatz 

Unter einer verdeckten Ausschüttung (§ 8 Abs 2 KStG) versteht man alle nicht ohne weiteres als Ausschüttung 
erkennbaren Zuwendungen (Vorteile) einer Körperschaft an die unmittelbar oder mittelbar beteiligten Personen, 
die zu einer Gewinnminderung bei der Körperschaft führen und die dritten, der Körperschaft fremd 
gegenüberstehenden Personen nicht gewährt werden (Hinweis E 30. Oktober 2003, 99/15/0072). Dazu gehört 
insbesondere der Fall des überhöhten Entgeltes der Gesellschaft für eine Leistung des Gesellschafters gegenüber 
der Gesellschaft. Solcherart führt bei den Leistungsbeziehungen zwischen Gesellschafter und Gesellschaft die 
überhöhte Gegenleistung der Gesellschaft im allgemeinen (bloß) dazu, dass hinsichtlich des über das 
fremdübliche Ausmaß hinausgehenden Teiles der Gegenleistung die Rechtsfolgen einer verdeckten 
Ausschüttung eintreten, nicht hingegen zur gänzlichen Ausblendung der Leistungsbeziehung. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

2005/15/0090 

2005/15/0091 


